
I 
Europãisches Patentamt 	European Patent Office 	Office européen des brevets 
Beschwei'dekammem 	 Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

Vor8ffentilchung Im Amtsblatt 	EIN
ein 

Publication In the Official Journal 	 o
Publication au Jou rnal Official 	 Non 

Aktenzeichen / Case Number I No  du recours 	
T 69/86

:  

80 103 207.9 
Anmeldenummer I Filing No I No  de Ia demande: 

Veróffentlichungs-Nr. I Publication No / N o  de Ia publication 	
21 223

:  

Bezeichnung der Erfindung: 	
Druckkammgetriebe 

 
Title of invention: 
Titre de l'invention : 

Kiassifikation I Classification / Classement 	
F 16 H 1/08/F 04 D 29/04 

ZWISCBENENTSCREIDUNG 

vom /of/du 	
15. September 1987 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 

RENKAG 
Patentinhaber I Proprietor of the patent / 
Titulaire du brevet 

MAAG AG 
Einsprechender / Opponent I Opposant: 

Stichwort / Headword I Référence 

EPOIEPCICBE 	
Regel 36 (5) 

Kennwort / Keyword / Motclé: 	
Telexbestätigung - verlorene 

Leitsatz I Headnote I Sommaire 

EPAIEPO/OER Form 3030 10.86 



Europäisches 	European Patent 
	

Office européen 
Patentamt 	Office 	 des brevets 
Beschwerdekammern 	Boards of Appeal 

	
Chambres do recours 

A]ctenzeichen: T 69/86 

Z W I S C H E N E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekanimer 3.2.1 

vom 15. September 1987 

j)) 

BeschwerdefUhrer: 
(Einsprechender) 

MA.AG-Zahnräder und 
Maschinen AG 
Hardstr. 219 
CH-8023 ZUrich 

Vertreter: 
	Travnicek, 'Richard 

c/o Maag-Zahnräder & 
-Maschinen AG 

Angefochtene Entscheidung: 

ZAHNRADERFABRIK RENK AG 
Gögginger Stra3e 71-83 
D-8900 Augsburg 

J.M. Voith GmbH 
Postfach 1940 
D-7920 Heidenheim 

Entscheidung der Einspruchsabte i lung 
des Europäischen Patentamts vom 
5. November 1985, zur Post gegeben am 
30. Dezember 1985, mit der der Em-
spruch gegen das europ'ische Patent 
Nr. 21 223 zurUckgewiesen worden ist. 

Beschwerdegegner: 
(Patentinhaber) 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: P. Delbecque 
Mitglied: 	0. Bossung 
Mitglied: 	F. Gurnbel 

EPA/EPO/OEB Form 3031 11.86 



1 	T69/86 

4 

Sachverhalt und Anträge 

Mit Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europdischen 

Patentamts vom 5. November 1985 war der Einspruch der Be-

schwerdefihrerin gegen das europäische Patent 21 223 der 

Beschwerdegegnerin zurUckgewiesen worden. 

Gegen diese Entscheidung legte die BeschwerdefUhrerin mit 

Telex Nr. 2567 (Datum/Uhrzeit: "25.02.86/11:01') Beschwerde 

em. In diesem Telex ist u.a. ausgefUl -irt: "Abbuchungsauf-

trag wird mit Brief zugesteilt". 

Am 1. März 1986 traf ein entsprechender Abbuchungsauftrag 

vom 25. Februar 1986 Uber 680,-- DM em. Er ist mit blauer 

Tinte unterzeichnet, in Briefform gefaltet und weist an der 

oberen linken Ecke zwei EindrUckungen auf. 

Eine Telex-Bestätigung liegt in der Akte des Europäischen 

Patentamts nicht vor und konnte auch sonst im Axnt nicht er-

mittelt werden. Darauf aufmerksaxn gemacht, sandte die Be-

schwerdefUhrerin mit Schreiben vom 18. April 1986 zunächst 

die Ablichtung einer Telex-Bestätigung vom 25. Februar 1986 

und mit Schreiben vom 21. Mai 1986 dieselbe Ablichtung er-

neut, wobei diesmal unter die abgelichtete Unterscririft 

noch dieselbe Unterschrift in blauer Tinte hinzugefUgt 

ist. 

Mit Schreiben vom 21. Mai 1986 versicherte die Beschwerde-

fUhterin, daB die Telex-Bestätigung damals als eingeschrie-

bener Brief abgesandt wurde und daB in ihrer Anlage der Ab-

buciungsauftrag beigefUgt war. Die Richtigkeit dieser Ver-

sicherung ergebe sich auch daraus, daB das Original der 

Telex-Bestätigung im BUro der BeschwerdefUhrerin nicht auf-

gefunden werden konnte. Dort verfUge man nur Uber eine Ab-

licntung. Der Vertreter der BeschwerdefUhrerin und seine 
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Mitarbeiter mi BUro wlirden sich erinnern, daB die Telex-Be-
stätigung in dieser Briefsendung enthalten war. Dies könne 

insbesondere deswegen gesagt werden, weil die Post im all-

gemeinen vor dem Couvertieren auch noch von einem mehrjäh-

rigen und äuBerst gewissenhaften Mitarbeiter, der die Funk-

tion eines BUrochefs ausUbe, kontrolliert werde. Die Ab-

lichtung eines Verzeichnisses des Postaints vom 

27. Februar 1986 wurde beigefUgt. In ihr sind zwei Em-

schreiben an das Europäische Patentamt, Mlinchen, mit den 

Portosätzen von 3,80 und 7,--Schweizer Franken verzeich-

net. Die Versicherung wurde mit Schreiben vom 

12. August 1987 in eidesstattlicher Form wiederholt. 

Die Beteiligten erhielten einen Zwischenbescheid des Be-

richterstatters zu den Rechtsfragen, die sich daraus erge-

ben, daB das Original der Tslex-Bestätigung im Europäischen 

Patentamt nicht aufgefunden wurde. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt in einer Zwischenent-

scheidung die Zulässigkeit der Beschwerde festzustellen. 

Lediglich hilfsweise beantragt sie Wiedereinsetzung und 

zahite hierfflr die WiedereinsetzungsgebUhr. 

Die Beschwerdegegnerin antwortete auf den Zwischenbescheid 

sinngemäl3, daB irgendwelche körperlichen Spuren noch kein 

Beweis dafflr seieri, weiche Art von Schriftstflck dem Abbu-

chungsauftrag beigelegen hat. Sie beantragt mithin im Er-

gebnis die ZurUckweisung der Beschwerde als unzulässig. 

Eine mUndliche Verhandlung fUr die Entscheidung Uber die 

Zulässigkeit der Beschwerde wird von ihr nicht beantragt. 
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EntscheidungsgrUnde 

Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt davon ab, ob davon 

ausgegangen werden kann, daB das Original der Telex-Be-

stätigung innerhaib der in Regel 36 (5) EPU vorgeschriebe-

nen Frist eingegangen ist. Die Beschwerdekamxner halt es fUr 

zweckgerecht, diese Frage vorab in der vorliegenden Zwi-

schenentscheidung zu klären. 

Die Telex-Bestätigung einer eingelegten Beschwerde mit bei-

gelegten Abbuchungsauftrag wird im Europäischeri Patentamt 
wie folgt bearbeitet: Die SchriftstUcke erhalten eine ge-

meinsame Perforation mit dem Eingangsdatum. Dann gehen sie 
getrennte Wege. Das Hauptschreiben (hier die nicht auf find-

bare Telex-Bestätigung) erhält dort, wo der Abbuchungsauf-
trag als beiliegend erwähnt 1st, einen Stempel "Zur Kasse". 

Der Abbuchungsauftrag geht unmittelbar zur Kasse. Er ent-

halt keinen Hinweis Uber die Sendung, der er entnonimen ist, 

bzw. Uber das Schreiben, dem er beigefUgt war. Das Haupt-
schreiben (hier die Telex-Bestätigung) geht Uber die 

FormalprUfungsstelle der Einspruchsabteilung zur Geschäfts-

stelle der Beschwerdekammern. 

Die Beschwerdekammer lieI3 bei der Kasse den Abbuchungsauf-

trag im Original ermittein. Dieses Original weist die er-

wähnten (II.) EindrUckungen auf. Diese entsprechen nach 

Ort, Gröi3e und Gestalt solchen Spuren, wie sie die Heft-

kiammer, der zweiseitigen Telex-Bestätigung hinterlassen 
wUrde. Die Stelle, wo in der Original-Telex-Bestätigung die 

Heftklainmer angeordnet war, lai3t sich aus den Ablichtungen 

erkennen. 

Diese Feststellungen erlauben somit den SchluI3, daB der 

Original-Abbuchungsauftrag dem EPA in einem Brief 

zugeschickt wurde. 
Von hoher Wahrschejnlichkeit ist dabei die Annahme, daB die 

Heftklammer Druckspuren von einem gehefteten SchriftstUck 

j 
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herrlihren, mit dem sich der Abbuchungsauftrag in demselben 

Briefumschlag befand. Im Hinblick auf den Ort und die Be-

schaffenheit der Spuren kommt die Beschwerdekaimner zu der 

fiberzeugung, daB die vermi3te Telex-Bestätigung dem 

Europäischen Patentamt in demselben Briefumschlag zuge-

gangen ist, in dem ibm der Abbuchungsauftrag zugesandt 

wurde. Diese Uberzeugung der Kammer wird noch unterstUtzt, 

durch die AnkUndigung im Telex, daB der Abbuchungsauftrag 

mit Brief zugestelit wird, sowie durch die glaubhafte 

eidesstattliche Versicherung der Beschwerdefflhrerin. 

5. 	Da die Beschwerdekammer aufgrund dieser Feststellungen das 

Telex als rechtzeitig nach Regel 36 (5) EPU bestätigt an-

sieht, komint es auf die Frage, ob auch eine Wiedereinset-

zung moglich ware, nicht an. Die vorsorglich gezahite Wie-

dereinsetzungsgeblihr ist daher zurflckzuzahlen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Grlinden wird entschieden: 

Es wird festgestellt, daB die Telex-Bestätigung des 

Beschwerdeschreibens rechtzeitig eingegangen ist. 

Die RUckzahlung der WiedereinsetzungsgebUhr an die Be-

schwerdefUhrerin wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

F.J.M. 	 P. Delbecque 
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